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hat die Kammer ftir Handelssachen des Landgeriehts Neuruppin

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr, Ltitticke

nach Lage der Akten am 31. Oktober 2012

fiirRecht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die restliche Widerklage wird abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtssheits tragen die Klägerin 87 Yo rurd die

Beklagten 13 %.

4. Das Ufieil ist vorläufi.g vollsneckbar. Der Schuldner kann die

Vollsteckung drrch Sicherheitsteistung in Höhe von 120 Y, des zu

vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht zuvor der Gläubiger

Sicherheit in gleicbor Höhe leistet.

Tatbestand

Die Klägerin verlangt restliche Entgelte aus ihrsn Jahresverbrauchsabrechnrmgen fiir die

Jahle 2005 bis 2010, jedoch mit Ausnahme des Jahres 2OO7,in Höhe von insgesamt 784,69 e.

Es geht um den Verbragch von Gas für die Wohnung der BeHagten. Die Jatrewerbrauchs-

abrechnungen enthalte,n auch Gaspreiserhöhungen (Arbeitspreis). Den Preisertröhungen

widersetzrten sich die Beklagten, weil sie die Erhöhungen frf unbitlig hielten-

Mit ihrer Klage hatte die Klägerin zunächst Zahhngder ihr vorenthaltenen 784,69 € nebst

Zinsen verlangt. Später verzichtete sie auf den mit der Klage verfolgten Anspruch.

Widerklagend verlangen die Beklagten Erstattung angeblich zwiel gezahltrr Beträge, und

zwar mit Blick auf die Jahresverbrauchsab,rechrungen vom 31.12.2W5 (Anlage K l),

31.12.2006(Anlage K3),31.12.2007 (Anlage B LG 3),31.12.2W8 (Antage B LG 4),
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27.01.2010 (Anlage B LG 5) und3l.01.20ll (Anlage B LG 6), daratrf venrrcisend, dass sie an

die Klägerin jeweils höherc Beträge gezatrlt trätten als itn zugwtanden haben würden, nämlich

insgesamt 538,78 €.

Die Klägerin hat einen Teil des mit der Widerklage verfolgten Anspruches nebst Zinsen

anerkannt, nämlich diejenigen Erstattungsbeträge, welche die Beklagten mit Blick auf die

- Jahresverbrauchsabrechnungen ftlr die Jahre 2007 , 2008,2009 und 201 0 errechnet haben.

Darauftrin erging ein entsprechendes Anerkenntnis-/Teilurteil der Kammer.

Die Beklagten beantragen jetzt noch,

die Klägerin zu verurteilen, an sie 175,32€ nebst Zinsen in Höhe von

5 hozentpunkten über dem Basiszins von 1636 e seit dem 22.02.2006 wd

solche Zinserl bezogen auf 158,96 €, seit dem22.02.2007 zrt zahlen.

Die Klägerin beantragt,

die restliche Widerklage abzuweisen'

Sie hält die Gaspreiserhöhungen für billig. Verzicht und Teilanerkennüris seien nur aus

wirtschaftlichen Erwägungen erfolgt. Was jedoch die mit der restlichen Widerklage

verfolgten Erstattungsansprüche angehe, sei die Widerklage jedenfalls deshalb abzuweisen,

weil Erstattungsansprtlche, bezogen auf die Jahre 2005 und 2006, verjährt seien.

Dem treten die Beklagten entgegen- Verjährung liege nicht vor'

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Süeitstandes wird auf die zwischen den Parteien

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschriften vom

06.12.2011 und 08.08 .2012 verwiesen'

EntscheidunesgrüPde.
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Erstattungsansprtiche der Beklagten mit Blick auf die latresverbrauchsabrechnungen für die

Jatre 2005 und 2006 sind verjährt. Es galt eine 3-jährige Verjährungsfrist (vgl. § 195 BGB), ü

wobei diese gemäß § 199 Abs. I BGB mit dem Schlusses des Jatues begann, in dem der

Anspruch entstanden ist und die Beklaglen von den den Anspruch begrtlndenden Umständen

und der Person des Schuldners Kenntnis erlangten oder ohne grobe Fährlässigkeit erlangen

mussten. Die letztgenannte Voraussetzung ist mit Blick auf die von den Beklagten erhobenen

Widerspräche gegen die Gaspreiserhöhungen (Schreiben vom 3 I .01.2005 - Anlage B 2 -,
vom 19.10.2005 - Anlage B 3 - und vom 05.09.2006 -Anlage B 4 -) erftillt. Dass es

hinsichtlich der Kenntnis oder grob fahrllissigen Unkenntris auf den Zeitpunkt des erhobenen

Widerspruchs gegen die darnaligen Gaspreiserhöhungen ankomml ist höchst richterlich

anerkannt (vgl. BGH, Urteil vom 23.05.2012, Az.: VIII ZRzl0lll). Erstattungsansprüche der

Beklagten entstanden hingegen erst mit dem Zugang der entsplechenden

Jatnesverbrauchsabrechnungen (vgl. grundsätzlich BGH, aaO), also zuletztmit der

Abrechnung vom 3 I . 12.2006 im Jahre 2007, sodass spiltestens Ende 20 I 0 Ved ätrrung der

Ansprüche eintrat.

Der Verjähnrngslauf wurde auch nicht etwa gehemmt durch die Widerklage vom 04.1 1.201 1.

Diese Klage erfolgte zu spät, da der 3-jätnige Verjährungslauf zu dem Zeitpunlt bereits

beendet war.

Nach allem ist die restliche Widerklage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung stützt sich auf §§ 92 Abs. I ZPO.

Die sonstigen Anordnungen ergehen nach §§ 7OB Ziff.ll,7ll ZPO'

Streitwert:

-784,69 € (Klage)

- 538.78 € (Widerklage)

1.323.475

Dr. Ltltticke
Vors. Nchter am Landgerioht


